
Gemeinde Oberammergau 

 

 

Lebenspartnerschaft 
 

 

 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen 

Geschlechts können gleichgeschlechtliche Paare bei Standesamt nur noch Ehen schließen („Ehe für Alle“), 

Lebenspartnerschaften können nicht mehr neu begründet werden.  

 

Paare, die bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können dies auf Wunsch durch ge-

meinsame Erklärung vor dem Standesbeamten in eine Ehe umwandeln. Grundsätzlich zuständig für die da-

für erforderliche Anmeldung ist das jeweilige Wohnsitzstandesamt. 

 

Sollten Sie an der Umwandlung einer bestehenden Lebenspartnerschaft in eine Ehe interessiert sein, neh-

men Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

 

 

 

Gebühren:  

 

Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen der Umwandlung:  gebührenfrei 

 

Vornahme der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe     

(Gebühren fallen allerdings an, bei mehr als dem üblichen Verwaltungsaufwand): gebührenfrei 

 

Vornahme der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe bei einem  

anderen als dem für die Prüfung der Umwandlung zuständigen Standesamt:   40,00 € 

 

Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung zur Namensführung, wenn  

der in der Ehe zu führende Name bei der Umwandlung erklärt wird:   gebührenfrei 

 

Ausstellung einer Eheurkunde oder eines beglaubigten Ausdrucks aus dem  

Eheregister im Zuge der Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe:  gebührenfrei 

 

Beurkundung der Umwandlung im Eheregister:      gebührenfrei 

 

 

Öffnungszeiten:  

 

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

donnerstags zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

 

Kontakt:  

 

Tel.: 08822/32-240 oder -241 

Email: standesamt@gemeinde-oberammergau.de 

mailto:standesamt@gemeinde-oberammergau.de


 

 

 

Bitte beachten Sie, dass in besonderen Einzelfällen die voranstehend genannten erforderlichen Unterlagen 

/ Vorgehensweisen abweichen können (keine abschließende Aufzählung). Unter Umständen werden Sie vom 

Standesamt Oberammergau aufgefordert, andere, weitere oder aktuelle(re) Urkunden und/oder sonstige 

Unterlagen und Nachweise vorzulegen bzw. nachzureichen.  

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren bekannten Öffnungszeiten oder telefonisch zur 

Verfügung.  

 

Ihr Standesamt 

 

 

 

 


